
Es wird beschlossen, für den Bebauungsplan Nr. 33 „Ortskern Müllenbach“ ein 10. Än-
derungsverfahren durchzuführen. Ziel ist die Verschiebung der Baugrenze und der Ver-
zicht auf die Ausweisung einer Fläche für Gemeinschaftsgaragen. Da die Grundzüge 
der Planung hierdurch nicht berührt werden, soll dieses im vereinfachten Verfahren 
gem. § 13 BauGB geschehen. 


